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Unter dem Begriff der psychischen Störungen sind
zahlreiche Erkrankungen zusammengefasst. Die Band-
breite reicht von depressiven Störungen, Angst-
störungen, Psychosen, Ess-Störungen, Suchterkran-
kungen bis zu Demenz. Psychische Erkrankungen 
steigen sehr stark an. Welche Faktoren dafür wie stark
verantwortlich sind, kann nicht exakt klassifiziert wer-
den. Eine wichtige Rolle spielt die zunehmende Entstig-
matisierung: Krankheiten werden diagnostiziert, die
früher unerkannt oder verheimlicht blieben. Dies ist po-
sitiv zu werten, da PatientInnen Zugang zu Behandlung
suchen und erhalten, die früher ohne Hilfe blieben. 

Eine weitere Ursache für die Zunahme psychischer
Erkrankungen wird generell in gesellschaftlichen
Entwicklungen geortet, die in Zusammenhang mit
Individualisierung, Vereinsamung, Beschleunigung und
zunehmender Leistungsorientierung stehen. Ursache-
Wirkungsstudien für diese These können aufgrund der
Komplexität der Problemlage nicht vorgewiesen wer-
den. Die Zunahme der Betroffenen quer durch alle
Bevölkerungs-, Bildungs- und Altersschichten verweist
aber auf Zusammenhänge, die klar außerhalb des
Gesundheitssystems selbst liegen. Veränderungen in
der Arbeitswelt, in den Familien- und Gemeinschafts-
strukturen, im Lebens- und Arbeitstempo und in sozia-
len und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen haben
auch gesundheitliche Folgen für den Einzelnen.

Die Hälfte der psychisch kranken Menschen ist älter als
60 Jahre. Psychische Leiden treten in dieser Alters-
gruppe oft begleitend zu chronischen Erkrankungen
oder Schmerzen auf. Vereinsamung ist ein weiterer
wichtiger Faktor. Studien zeigen, dass psychisch stabi-
le Menschen besser mit Krankheit, Schmerz und Alter
umgehen können. Für das Gesundheits- und Sozial-
system liegt eine große Herausforderung darin,
Präventionsmodelle zu entwickeln, die ältere Menschen
dabei unterstützen, psychisch stabil zu bleiben, aber
auch darin, abgestimmte Versorgungsangebote auf-
zubauen.

Gesundheit umfasst psychische und körperliche
Gesundheit gleichermaßen. Die Zunahme bei den
Diagnosen psychischer Erkrankungen muss daher als
Herausforderung für das Gesundheitssystem gesehen
werden. Die Sozialversicherung erarbeitete eine grund-
legende Ist-Analyse zur Situation der Versorgung psy-
chisch kranker Menschen in Österreich. Die Ergebnisse
liegen seit Juni 2011 vor und zeigen die österreichi-
sche Dimension klar auf:

900.000 Österreicher und Österreicherinnen 
waren im Laufe eines Jahres von einer psychi-
schen Erkrankung betroffen. Rund ein Drittel
dieser Gruppe muss als schwerer erkrankt 
beschrieben werden.
Die Versorgung dieser Menschen liegt zu einem
großen Teil bei den niedergelassenen Allgemein-
medizinern und –medizinerinnen.
Schwachstellen betreffen vor allem die Bereiche
Prävention und Gesundheitsförderung, ziel-
gruppenorientierte Konzepte zur Behandlung 
und Betreuung von Kindern und Jugendlichen 
sowie älteren Menschen, die umfassende 
Betreuung von Schwerkranken sowie teilweise
den Zugang zu niederschwelliger psycho-
therapeutischer Versorgung.

Die Analyse der Sozialversicherung erhob auch die
Kosten: Rund eine dreiviertel Milliarde Euro wurde im
Jahr 2009 für Krankenbehandlung und Krankengeld
ausgegeben. Dazu kommen die laufenden Kosten für
Rehabilitation sowie Berufsunfähigkeitspensionen, die
aufgrund von psychischen Leiden entstehen, und die
inzwischen für ein Drittel der jährlich neu anfallenden
Frühpensionierungen verantwortlich sind. 
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Die Summen, die zur Behandlung bzw. als Folge psy-
chischer Erkrankung aufgewendet werden müssen,
sind beträchtlich. Auch aus finanziellen Erwägungen ist
es daher sinnvoll, Maßnahmen zu setzen, um den wei-
teren Anstieg psychischer Erkrankungen zu stoppen.

Finanzielle Erwägungen dürfen aber nicht allein im
Vordergrund stehen. Das Solidaritätsprinzip der
Sozialversicherung umfasst psychische Leiden genauso
wie alle anderen Erkrankungen. Das Gesundheits-
system ist verpflichtet, die entsprechenden Therapie-
möglichkeiten, die geeignet und zweckmäßig sind, be-
reit zu stellen. Freilich ist entscheidend, schon das
Entstehen psychischer Erkrankungen soweit wie mög-
lich zu verhindern und das Behalten psychischer
Gesundheit möglichst zu fördern. Ein „(mental) health
in all policies-Ansatz“, der weit über den Einfluss-
bereich der Sozialversicherung hinausgeht, ist daher
geboten.

Die vorliegende Strategie der Sozialversicherung nimmt
die Ergebnisse der Ist-Analyse zur psychischen Ge-
sundheit ernst. Auf Basis der empirisch erhobenen und
validen Daten werden im Folgenden Handlungsfelder
für den Bereich der psychischen Erkrankungen ab-
gesteckt.

Die Sozialversicherung ist nur ein Akteur im Gesund-
heitssystem. Diese Tatsache ist bei psychischen
Erkrankungen noch stärker zu berücksichtigen als bei
somatischen. Die Entstehung von psychischen Leiden
wird durch gesellschaftliche Bereiche gefördert oder
eingedämmt, die nur teilweise von der Sozial-
versicherung beeinflusst werden können. Unsere
Lebenswelten – wie Familie, Schule, Betrieb,
Gemeinde, Seniorenheime – sind für unsere psychi-
sche Gesundheit genauso entscheidend wie soziale
Faktoren – Stichwörter sind hier Arbeitslosigkeit oder
prekäre Erwerbsverhältnisse. 

PSYCHISCHE GESUNDHEIT IN ALLEN
LEBENSWELTEN

Ziel der Sozialversicherung ist es da-
her, mit den anderen politisch und
gesellschaftlich Verantwortlichen in
einen Dialog zu treten, der das Ziel
hat, bereichsübergreifende Pro-
gramme zur Förderung der psychi-
schen Gesundheit in den verschiede-
nen Lebenswelten zu entwickeln.
Das Lebensumfeld der Menschen
kann auf vielfältige Weise in einem
gesundheitsförderlichen Sinn beein-
flusst werden. Dazu ist eine Koope-
ration zwischen den zuständigen po-
litisch Verantwortlichen, den öffentli-
chen Körperschaften und dem priva-
ten Sektor unerlässlich. Ein wichtiges
Element ist immer die Einbeziehung
der Betroffenen und ihrer Ver-
tretungen und Selbsthilfegruppen.
Ein nationales Programm zur För-
derung der psychischen Gesundheit
wird das Gesundheitssystem genau-
so einbeziehen müssen wie Kinder-
gärten und Schulen, Unternehmen,
Gemeinden, soziale Dienste und Be-
treuungseinrichtungen, Vereine –
und viele mehr.

Für den eigenen Verantwortungsbereich legen wir als
Sozialversicherung eine Strategie vor, die für die näch-
sten zehn Jahre nachvollziehbare und evaluierbare
Ziele entwickelt. 
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Krankheit
verhindern

Zielbereich 1

GESUNDHEITSFÖRDERUNG 
UND PRÄVENTION
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Psychische Gesundheit kann wie alle anderen Gesund-
heitsbereiche auch mit gezielten Maßnahmen gefördert
werden. Die Verantwortung für eine solche Förderung
liegt allerdings nicht im Gesundheitssystem allein.
Verantwortlich sind alle Lebensbereiche, in denen sich
Menschen aufhalten. Das Risiko, psychisch zu erkran-
ken ist ungleich verteilt. Die Wahrscheinlichkeit 
psychisch krank zu werden, korreliert empirisch über-
prüfbar mit sozialen Faktoren wie geringer Bildung und
niedrigem Einkommen. Die Förderung der psychischen
Gesundheit muss beim Einzelnen ebenso ansetzen 
wie in der Gesellschaft und bei den sozialen
Determinanten einer gesunden Psyche. Es muss ein
Ziel der gesamten Gesellschaft sein, Lebensbereiche
und Politikfelder so zu gestalten, dass sie zur
Entwicklung und Aufrechterhaltung einer stabilen psy-
chischen Struktur beitragen. 

Der psychische Zustand des Einzelnen wird von vielen
Faktoren beeinflusst. Neben biologischen und individu-
ellen spielen Faktoren des sozialen, wirtschaftlichen
und sonstigen Umfelds eine bedeutende Rolle.
Schutzfaktoren beim Einzelnen müssen gestärkt und
Risikofaktoren im Umfeld abgebaut werden. Ziel muss
dabei immer sein, dass Menschen selbständig lebens-
und arbeitsfähig sind bzw. werden. 

Gesundheitsförderung muss dort stattfinden, wo
sich Menschen einen Großteil ihres Tages auf-
halten. Das sind für sehr viele Menschen Schule
und Arbeitsplatz. Setting-orientierte Ansätze, die
dort anknüpfen, müssen ausgebaut werden, um
zum einen die Lebensumwelt gesundheitsfreund-
licher zu gestalten, zum anderen um die Lebens-
Kompetenzen der Menschen zu stärken.
Prävention wird dann erfolgreich sein, wenn die
Zielgruppen klar definiert werden. Bei psychi-
schen Erkrankungen ist es nötig, besonders vul-
nerable Gruppen zu identifizieren und entspre-
chende Präventionsangebote zu entwickeln und
zu optimieren. 

HANDLUNGSBEREICH 1:  ERARBEITUNG 
EVIDENZBASIERTER KONZEPTE

Grundlagenforschung

Der Begriff Evidenzbasierte Medizin meint, dass bei 
allen medizinischen Fragestellungen die bestmögliche
wissenschaftliche Fundierung oder Bewertung heran-
zuziehen ist. Daten und Fakten müssen transparent
und nachvollziehbar, methodisch korrekt und valide er-
hoben werden, unabhängig ob es sich um klinische
Studien oder qualitative Methodik handelt. Auf diese
Art wissenschaftlich fundierte und evaluierte Konzepte
zur Prävention wie auch zur Gesundheitsförderung im
Bereich psychischer Erkrankungen sind in Österreich
nur teilweise vorhanden. Die Erarbeitung evidenzba-
sierter Konzepte zur Prävention psychischer Er-
krankungen soll in Zusammenarbeit mit anderen
Akteuren forciert werden, um wissenschaftlich gestützt
wirkungsvolle Präventionsprojekte initiieren zu können.
Welche Gruppen in der Gesellschaft besonders gefähr-
det für psychische Erkrankungen sind, was die Ur-
sachen dafür und welche präventiven Maßnahmen er-
folgreich sein können, soll in einem stärkeren Ausmaß
wissenschaftlich untersucht werden, um Präventions-
projekte optimieren zu können. Weiteres zentrales
Thema sind die Interaktionen zwischen psychischen
und somatischen Erkrankungen, ihre wechselseitigen
Einflüssen und Möglichkeiten der Prävention.

FÜR EVIDENZBASIERTE KONZEPTE MIT 
DER FORSCHUNG ZUSAMMENARBEITEN

Die Österreichische Sozialversiche-
rung will mit Akteuren aus dem
Bereich der gesundheitswissen-
schaftlichen Forschung zusammen-
arbeiten, um entsprechende evidenz-
basierte Konzepte entwickeln zu 
können.

Ziel



HANDLUNGSBEREICH 2: FRÜHERKENNUNG 
PSYCHISCHER ERKRANKUNGEN

Ausbau der Früherkennung

Psychische Erkrankungen werden häufig spät diagno-
stiziert oder hinter den (psycho-)somatischen Be-
schwerden nicht erkannt. Bei später Diagnose steigt
die Gefahr der Chronifizierung. Bei der vordergründigen
Behandlung der somatischen Krankheiten fallen neben
dem persönlichen Leid der Betroffenen auch hohe Kos-
ten für das Gesundheitssystem an. 

Maßnahmen zur besseren Früherkennung psychischer
Erkrankungen müssen entwickelt werden ebenso wie
Unterstützungsangebote für Berufsgruppen, die mit
diesen Problemlagen stark konfrontiert sind (z.B.
Kindergärtnerinnen, LehrerInnen).

WISSENSCHAFTLICH BASIERTE
VORSORGEPROGRAMME ENTWICKELN

Die Österreichische Sozialversiche-
rung setzt daher Initiativen zu einer
wissenschaftlich basierten Auseinan-
dersetzung mit geeigneten Ansätzen
und der darauf aufbauenden Ge-
staltung von Vorsorgeprogrammen.

Kooperation Kranken- und Pensionsversicherung

Psychisch kranke Menschen haben ein hohes Risiko,
aus dem Erwerbsleben heraus zu fallen. Eine Folge ist
eine stark steigende Rate an Anträgen auf Frühpen-
sionen aus psychischen Gründen. Diesen Betroffenen
müssen rechtzeitig Hilfestellungen angeboten werden.
Zu diesem Zweck ist eine intensivierte Zusammenarbeit
von Kranken- und Pensionsversicherung aufzubauen.
Psychisch Kranken sollen möglichst frühzeitig Be-
handlungs- und Rehabilitationsmaßnahmen angeboten
werden, solange sie noch im Erwerbsprozess integriert
sind. 

RECHTZEITIGE HILFE FÜR 
PSYCHISCH KRANKE ANBIETEN

Die Österreichische Sozialversiche-
rung plant den Aufbau einer
Kooperation zwischen Kranken- und
Pensionsversicherung mit dem Ziel,
psychisch Kranken rechtzeitig Hilfe
anbieten zu können.

Ziel

Ziel

Osterreichische Sozialversicherungen
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Reintegration in den Arbeitsprozess

Die Analyse von Krankenstandsdaten, Frühpensions-
anträgen und Arbeitslosendaten zeigt, dass immer
mehr Erwerbstätige aus psychischen Gründen aus dem
Erwerbsleben ausscheiden. Dies ist für die Betroffenen
ein doppeltes Problem: Zum einen finanziell, zum an-
deren verlieren sie sinnstiftende und strukturierende
Rahmenbedingungen. 

Mit „fit2work“ wurde  im Jahr 2011 ein Pilotprojekt ge-
startet, das Unterstützungsmaßnahmen anbietet, um
Menschen zu helfen, bei denen sich ein Herausfallen
aus dem Arbeitsprozess bereits abzeichnet. Hauptziel
ist es, einen Jobverlust aus gesundheitlichen Gründen
zu verhindern und Maßnahmen zur Erhaltung bzw.
Verbesserung der Arbeitsfähigkeit zu setzen. Berufs-
tätige werden bei der Wiedereingliederung nach länge-
ren Krankenständen oder bei der Aufnahme alternativer
Tätigkeiten unterstützt. Das Angebot ist freiwillig und
vertraulich und im Rahmen eines Case Managements
auf die individuelle Person abgestimmt.

BERUFLICHE REINTEGRATION 
UNTERSTÜTZEN

Ziel der Österreichischen Sozial-
versicherung ist es, „fit2work“ und
alle anderen geeigneten Ansätze zur
beruflichen Reintegration in den
Arbeitsmarkt zu unterstützen sowie
quantitativ und qualitativ weiterzu-
entwickeln.

HANDLUNGSBEREICH 3: ERWERBSTÄTIGE

Förderung der Gesundheit von Erwerbstätigen

Erwerbstätige verbringen einen Großteil des Tages am
Arbeitsplatz. Der Gestaltung der Arbeitsprozesse kommt
damit eine entscheidende Bedeutung für die Ge-
sundheit zu. Die Arbeitsbedingungen können psychi-
sche Erkrankungen auslösen, sie können aber auch im
positiven Sinn einen Faktor darstellen, der das
Gesundbleiben fördert. Aus diesem Grund hat die
Österreichische Krankenversicherung vor über zehn
Jahren begonnen, einen Schwerpunkt zur Betrieblichen
Gesundheitsförderung aufzubauen. Die Betriebliche
Gesundheitsförderung der Krankenversicherung geht
von einem setting-orientierten Ansatz aus, bei dem der
gesamte Arbeitsprozess im Fokus der Gesundheits-
förderung ist. Es geht nicht um den gesunden Apfel 
alleine, sondern um eine gesundheitsförderliche
Gestaltung des gesamten Arbeitsumfelds. 

BETRIEBLICHE GESUNDHEITS-
FÖRDERUNG ERWEITERN

Ziel der Österreichischen Sozial-
versicherung ist es, das Angebot zur
Betrieblichen Gesundheitsförderung
auszubauen. Gleichzeitig soll der
Aspekt der psychischen Gesundheit
im Rahmen der Betrieblichen Ge-
sundheitsförderung noch stärker ak-
zentuiert werden.

Ziel

Ziel



HANDLUNGSBEREICH 4: KINDER UND JUGENDLICHE

Förderung der Gesundheit von Kindern und
Jugendlichen

In der Kindheit wird der Grundstein für die künftige
Gesundheit gelegt. Da die ersten Lebensjahre entschei-
dend für die psychische Gesundheit sind, ist die
Förderung von Kindern und Jugendlichen von Anfang
an eine Investition in die Zukunft. Neben mensch-
lichem Leid können so auch künftige Folgekosten 
vermieden werden. Unterstützung für Eltern und
Familien – z.B. durch frühe Hilfen – muss ebenso Teil
der psychischen Gesundheitsförderung für Kinder sein
wie eine Betreuungs- und Unterrichtsgestaltung in
Kindergärten, Schulen und Horten, die beiträgt, dass
sich Kinder ohne Angst und krankmachenden Stress
entwickeln können.

Die Österreichische Krankenversicherung hat gemein-
sam mit Bund und Ländern aus diesen Gründen einen
Schwerpunkt zur Schulischen Gesundheitsförderung
aufgebaut. Diese Schulprojekte können allerdings eine
gesundheitsförderliche Gestaltung des organisato-
rischen Rahmens der Schulen nicht ersetzen. Die je-
weiligen Träger der Schulen – Bund und Länder – sind
gefordert, Schulen zu einem gesundheitsförderlichem
Lebensumfeld zu machen. Neben z.B. der verstärkten
Integration von Bewegung in den Schulalltag gehören
Maßnahmen für ein positives Kommunikationsklima an
Schulen, das Stress und Mobbing nicht entstehen lässt,
zur Hauptaufgabe. „Gesunde Schulprojekte“ können
nur ergänzend gesehen werden. Hauptaufgabe ist es,
den Schulalltag, den Unterricht und den organisato-
rischen Rahmen der Schule so zu gestalten, dass
Kinder und Jugendliche sich möglichst gesund ent-
wickeln können.

Die schulärztlichen Angebote an den österreichischen
Schulen gehören einer kritischen Evaluierung unterzo-
gen, inwieweit sie dazu beitragen, dass sich Schüler
gesund entwickeln können bzw. dass individuelle
Risiken frühzeitig erkannt und entsprechende
Interventionen rechtzeitig gesetzt werden. 

Angesichts der stark steigenden Zahlen psychischer
Erkrankungen auch bei Kindern und Jugendlichen sind
eine Evaluierung der schulpsychologischen Angebote
und eine Verstärkung dieser Konzepte erforderlich. Die
Österreichische Sozialversicherung bietet den Trägern
der unterschiedlichen Schulen ihre Mitarbeit bei der
Verbesserung sowohl der schulärztlichen als auch der
schulpsychologischen Versorgung an.

SCHULISCHE GESUNDHEITS-
FÖRDERUNG AUSBAUEN

Ziel der Österreichischen Sozial-
versicherung ist es, die schulische
Gesundheitsförderung auszubauen
und einen stärkeren Fokus auf den
Bereich „Gesunde Psyche“ zu legen.

Ziel

Osterreichische Sozialversicherungen
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HANDLUNGSBEREICH 5: GRUPPEN MIT 
ERHÖHTEM RISIKO

Prävention für Gruppen mit erhöhtem Risiko

Aus empirischen Untersuchungen ist bekannt, dass ein
niedriger sozialer Status das Risiko, psychisch zu er-
kranken, erhöht. Vulnerable, also besonders krank-
heitsanfällige Gruppen in der Gesellschaft müssen klar
definiert und Konzepte zu ihrer Unterstützung ent-
wickelt werden, um das Erkrankungsrisiko zu senken.

Basierend auf Untersuchungen und Expertenein-
schätzung sind die wichtigsten Zielgruppen solche die
durch geringes Einkommen bzw. niedrige formale
Bildung oder durch starke familiäre oder persönliche
Belastungen definiert sind:

Arbeitslose / Empfänger von Notstandshilfe
Erwerbstätige in prekären Arbeitsverhältnissen
MindestsicherungsbezieherInnen
Migranten/Migrantinnen mit niedrigem 
wirtschaftlichem Status
Jugendliche ohne Schulabschluss / Schulabbrecher
Angehörige von psychisch kranken Menschen
(insb. Kinder)
Pflegende Angehörige
Chronisch Kranke 
Kinder mit Verhaltensauffälligkeiten in der Schule

PRÄVENTION FÜR GRUPPEN 
MIT ERHÖHTEM RISIKO ENTWICKELN

Ziel der Österreichischen Sozial-
versicherung ist es, maßgeschneider-
te Präventionsprojekte für diese Ziel-
gruppen mit erhöhtem Risiko aufzu-
bauen. Dies wird in vielen Fällen nur
mit anderen öffentlichen Körper-
schaften möglich sein, in deren Be-
treuungszuständigkeit die jeweilige
Gruppe fällt.

Detailkonzepte für die genannten vulnerablen Gruppen
werden erstellt, um darauf aufbauend Kooperations-
projekte entwickeln zu können.

HANDLUNGSBEREICH 6: KOMMUNIKATION

Information und Entstigmatisierung

Psychische Erkrankungen sind nach wie vor stigmati-
siert. Betroffene werden als Simulanten, Versager,
Schwächlinge oder „geisteskrank“ wahrgenommen und
bezeichnet. Diese nach wie vor stark vorhandene
Einstellung erschwert die rechtzeitige Diagnose ebenso
wie den Zugang zu geeigneten Therapien. Wissen über
die verschiedenen psychischen Erkrankungen ist kaum
vorhanden. 

Es ist nötig, Verständnis für Betroffene zu wecken, klar
zu stellen, dass es sich um ernste Erkrankungen han-
delt und Hilfestellungen aufzeigen. 

SENSIBILISIEREN UND 
ENTSTIGMATISIEREN

Ziel der Österreichischen Sozialver-
sicherung ist es, ein Kommu-
nikationskonzept zur Sensibilisierung
und Thematisierung von psychischen
Erkrankungen zu erstellen, um zur
Entstigmatisierung der Betroffenen
beizutragen. Die Kooperation mit
Partnern ist dabei anzustreben. 

Ziel

Ziel
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Eine umfassende und effiziente Versorgung und
Unterstützung von psychisch erkrankten Menschen
braucht neben einem ausreichenden, bedürfnis- und
bedarfsgerechten sowie regional ausgewogenem
Angebot an Krankenbehandlung und Rehabilitation im
ambulanten und stationären Bereich auch psychoso-
ziale Betreuung. Die psychosoziale Versorgung und
Unterstützung von psychisch erkrankten Menschen
und deren Angehörigen ist in Österreich eine sektoren-
übergreifende Aufgabe, welche von unterschiedlichen
Kostenträgern finanziert und durch zahlreiche
Institutionen, Vereine und niedergelassene ärztliche
und nicht-ärztliche Gesundheitsdienstleister erbracht
wird. Die Leistungen der österreichischen Sozial-
versicherung stellen einen wichtigen Teil dieser
Versorgung im medizinischen Bereich dar.

Die österreichische Sozialversicherung bekennt sich
ausdrücklich zu ihrer Verantwortung bei der Versorgung
psychisch erkrankter Menschen. Die Weiterent-
wicklung, Mitgestaltung und Umsetzung umfassender,
integrierter, evidenzbasierter und effizienter psycho-
sozialer Versorgungssysteme ist eine wesentliche
Zukunftsaufgabe der nächsten Jahre, zu der die öster-
reichische Sozialversicherung ihren Beitrag leisten will.

Bei der Weiterentwicklung psychosozialer Versorgungs-
angebote ist darauf zu achten, dass diese alters- und
geschlechtsgerecht, partizipativ, gemeindenah und re-
gional ausgewogen sind sowie auch auf die Be-
dürfnisse besonders vulnerabler Personen zugeschnit-
ten sind. Es ist zu analysieren, ob die Leistungs-
angebote stärker auf bestimmte Zielgruppen fokussiert
werden sollten wie z.B. Kinder und Jugendliche, ältere
Menschen, Schwerkranke oder Menschen, deren
Arbeitsfähigkeit gefährdet erscheint. 

HANDLUNGSBEREICH 1: GEMEINSAME VERANTWORTUNG

Vernetzung der Leistungsanbieter und gemeinsame
Planung der Kostenträger

Besonderes Augenmerk ist auf die Vernetzung der un-
terschiedlichen Leistungsanbieter sowie die verstärkte
Koordination bereits bestehenden Leistungen zu legen.
Dafür sollen Vernetzungsprojekte geschaffen und ko-
operative Netzwerke zwischen den einzelnen Leis-
tungsanbietern gefördert werden. 

ZUSAMMENARBEIT DER KOSTENTRÄGER
AUFBAUEN

Ziel der Österreichischen Sozial-
versicherung ist eine verstärkte
Zusammenarbeit der wichtigsten
Kostenträger bis hin zu einer gemein-
samen Planung der Versorgungs-
angebote. Um dies zu erreichen wird
die Sozialversicherung insbesondere
das Gespräch mit den Ländern 
suchen.

Modelle integrierter Versorgung weiterentwickeln
und implementieren

Integrierte Versorgung ist eine sektorenübergreifende
Versorgungsform im Gesundheitswesen. Sie fördert
eine stärkere Vernetzung der intra- und extramuralen
Bereiche im Interesse einer optimierten Patient-
Innenbetreuung. In Österreich bestehen bereits ko-
finanzierte Modelle integrierter Versorgung wie etwa die
von Ländern und Sozialversicherungsträgern gemein-
sam finanzierten Ambulatorien. Als Grundlage für eine
weitere Planung und Entwicklung sollen diese evaluiert
und anschließend weiterentwickelt werden.

Ziel



INTEGRIERTE VERSORGUNG 
IMPLEMENTIEREN

Ziel der Österreichischen Sozial-
versicherung ist es, gemeinsam mit
den anderen zuständigen Kosten-
trägern Modelle zur integrierten
Versorgung psychisch Erkrankter ver-
stärkt zu implementieren.

Geschlossene Versorgungskette

Bestimmte Gruppen psychisch erkrankter Menschen,
vor allem mit chronischen Verläufen, brauchen in ihrer
medizinischen Versorgung eine geschlossene Ver-
sorgungskette, welche von der Akut- und Subakut-
versorgung in Krankenanstalten, über Anschluss-
heilverfahren bis hin zu multiprofessionellen Ange-
boten und einem abgestuften Versorgungsmodell (inkl.
gemeindenaher psychosozialer Dienste) im ambulanten
Bereich reicht. Psychische Gesundheit ist dabei auch
immer im Konnex mit organischen Krankheiten zu se-
hen. Psychische Erkrankungen treten nicht nur als
Haupt- sondern auch als Nebendiagnosen zu einer so-
matischen Erkrankung auf. Die psychische Kompo-
nente hat daher auch bei klassischen somatischen
Erkrankungen eine besondere Bedeutung.

GESCHLOSSENE VERSORGUNGSKETTEN 
ENTWICKELN

Die Österreichische Sozialversi-
cherung setzt sich zum Ziel, als er-
sten Schritt gemeinsam mit den
Ländern die Entwicklungspotentiale
zwischen der intramuralen, extramu-
ralen und rehabilitativen Versorgung
zu analysieren. 

Case Management

Für Betroffene und deren Angehörige ist es wichtig,
dass transparente Angebotsschienen aufgezeigt werden.
Vor allem psychisch schwer Erkrankte mit einem mul-
tiplen Versorgungsbedarf brauchen viel Information,
Beratung und Betreuung. 

CASE MANAGEMENT FÜR BETROFFENE 
AUFBAUEN

Ziel der Österreichischen Sozial-
versicherung ist die Erarbeitung eines
Konzepts, in dem klare Strukturen für
Information, Beratung und Betreuung
im Sinne eines Case Managements
entwickelt und ein Umsetzungsplan
konzipiert werden. 

Ziel

Ziel

Ziel
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HANDLUNGSBEREICH 2: 
KRANKENANSTALTEN

Die Krankenanstalten sind ein wesentlicher Bestandteil
der Versorgung von psychisch erkrankten Menschen. In
den letzten Jahrzehnten wurde die stationäre psychia-
trische Versorgung stark reformiert. Es wurden Struk-
turen geändert und Maßnahmen umgesetzt, welche die
Qualität und die Rahmenbedingungen der Versorgung
psychisch erkrankter Menschen verbesserten. 

Vor der Umsetzung der Psychiatrie-Reform gab es in
psychiatrischen Abteilungen sehr lange Aufenthalts-
dauern. Ein wichtiges Ziel der Psychiatrie-Reform war
die Enthospitalisierung von psychiatrischen Langzeitpa-
tientInnen und die Verkürzung von stationären
Aufenthalten. Dies konnte auch erreicht werden: Die
durchschnittliche Aufenthaltsdauer von PatientInnen in
psychiatrischen Abteilungen beträgt nur mehr 15 Tage.
Eine aktuelle Studie zeigt jedoch, dass viele psychiatri-
sche PatientInnen so genannte „DrehtürpatientInnen“
sind, die zwar nur kurze dafür aber häufige Kranken-
hausaufenthalte aufweisen. 

Die Österreichische Sozialversicherung schlägt daher
vor zu analysieren, welche Auswirkungen die immer
kürzer werdenden Aufenthalte auf den psychiatrischen
Stationen für die PatientInnen haben und inwieweit das
Therapieangebot in den Krankenanstalten sowie im
Anschluss an die Krankenanstalten bedarfsgerecht ist.
Gespräche mit den Spitalsträgern, insbesondere den
Ländern, sollen dazu geführt werden. Dabei soll einer-
seits analysiert werden, ob für psychiatrische Pa-
tientInnen ein ausreichendes Therapieangebot in den
bereits bestehenden Strukturen zur Verfügung steht
und ob es über die bisher bestehenden Strukturen hin-
aus noch weiterer stationärer und/ oder ambulanter
Angebote für Psychiatrie-PatientInnen bedarf. Zu den-
ken ist dabei etwa an ein stationäres oder semistatio-
näres Angebot, das einen Übergang zwischen der
Akutversorgung und der stationären Rehabilitation

schafft sowie an spezielle Angebote für bestimmte
PatientInnengruppen (z.B.: Boderline-PatientInnen
oder PatientInnen mit Essstörungen).

HANDLUNGSBEREICH 3: 
NIEDERGELASSENE ÄRZTLICHE VERSORGUNG

Die AllgemeinmedizinerInnen haben eine wichtige
Steuerungsfunktion im Gesundheitswesen, welche aus
Sicht der Sozialversicherung bei der Behandlung psy-
chisch erkrankter Menschen noch weiter gestärkt wer-
den sollte. Gerade psychisch erkrankte Menschen
brauchen viel Information und Beratung hinsichtlich ih-
rer medizinischen oder therapeutischen Versorgung
und psychosozialen Betreuung. Die Allgemein-
medizinerInnen sollen für jene psychisch Erkrankten,
die keiner dauerhaften Behandlung durch einen
Psychiater oder einen psychosozialen Dienst bedürfen,
eine wichtige Koordinierungs- und Vermittlungsfunktion
ausüben. 

EINBINDUNG DER ALLGEMEINMEDIZIN 
FÖRDERN

Ziel der Österreichischen Sozial-
versicherung ist es, ein Konzept dafür
zu entwickeln und dies gemeinsam
mit den Ärztekammern umzusetzen.

Die AllgemeinmedizinerInnen spielen bei der Ver-
sorgung psychisch erkrankter Menschen eine zentrale
Rolle. Sie bieten einen niederschwelligen Zugang und
sind für viele PatientInnen die erste Anlaufstelle bei
psychischen Problemen. Aus der  „Analyse der
Versorgung psychisch Erkrankter“ geht hervor, dass
68% der Erstverschreibungen von Psychopharmaka
durch Allgemeinmediziner erfolgen. Der österreichi-
schen Sozialversicherung ist es ein Anliegen, dass die
Kompetenz der Allgemeinmediziner bei der Be-
handlung psychisch erkrankter PatientInnen gestärkt

Ziel



und damit ihre zentrale Rolle in der Versorgung 
psychisch Erkrankter gefestigt wird. 

Daher sollte bereits im Studium und in der Turnus-
Ausbildung ein stärkerer Fokus auf die Behandlung
psychisch erkrankter Patienten gelegt werden. Es 
sollen die Weiterbildungen in „Psychosozialer Medizin“
(PSY-I-Diplom), „Psychosomatischer Medizin“ (PSY-II-
Diplom) und „Psychotherapeutischer Medizin“ (PSY-III-
Medizin) stärker forciert und Anreize für Allgemein-
mediziner geschaffen werden, diese zu absolvieren.
Zusätzlich sollte verpflichtende Weiterbildung im
Bereich psychischer Gesundheit vorgesehen werden.

KOMPETENZEN DER 
ALLGEMEINMEDIZIN STÄRKEN

Die Österreichische Sozialversiche-
rung setzt sich zum Ziel, dies ge-
meinsam mit den Ärztekammern 
umzusetzen und an einer Kompe-
tenzstärkung der Allgemeinmedizi-
nerInnen im Bereich der psychischen
Erkrankungen zu arbeiten.

Für die niedergelassenen Vertragsfachärzte für
Psychiatrie sind zeitadäquate Honorarkataloge aus-
zuarbeiten. Die berufsrechtliche Trennung der
Fachgebiete Psychiatrie und Neurologie ist in der
Abrechnung abzubilden. Darüber hinaus müssen die
Honorarkataloge anderer Fachrichtungen dahingehend
analysiert werden, ob in diesen die Problematik der psy-
chischen Erkrankungen ausreichend berücksichtigt ist. 

HONORARKATALOGE
ANPASSEN

Ziel der Österreichischen Sozial-
versicherung ist eine Neugestaltung
der entsprechenden Honorarkataloge.

HANDLUNGSBEREICH 4: MEDIKAMENTÖSE VERSORGUNG

Rund 840.000 ÖsterreicherInnen werden jährlich mit
Medikamenten aus der Gruppe der Psychopharmaka –
ohne Antidementiva – versorgt. Aus der Fülle von
Ergebnissen, die die Ist-Analyse zur psychischen
Gesundheit zur Verschreibepraxis brachte, werden eini-
ge Punkte kritisch zu hinterfragen sein:

Jede zweite beendete Neuverschreibung ist eine
Einmalverschreibung. Dies kann problematisch
sein, da viele dieser Präparate erst nach einigen
Wochen wirken und grundsätzlich als länger-
fristige Medikation angelegt sind. 
Die Verordnungen pro 1000 Anspruchsberech-
tigten schwanken zwischen den Bundesländern
beträchtlich.
Frauen bekommen deutlich mehr und deutlich
häufiger Medikamente verschrieben, dafür aber
die deutlich kostengünstigeren.

Die Medikamentenverschreibung im Bereich der
Psychopharmaka soll daher von ExpertInnen analysiert
werden. 

Ziel

Ziel
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RICHTLINIEN FÜR EVIDENZBASIERTE
VERSCHREIBUNG ERSTELLEN

Ziel der Österreichischen Sozial-
versicherung ist es, gemeinsam mit
der Österreichischen Ärztekammer
und den zuständigen Fachgesell-
schaften Richtlinien für eine evidenz-
basierte Verschreibung durch ein Ex-
pertengremium zu erstellen. Gleich-
zeitig müssen Maßnahmen entwik-
kelt werden, um die Compliance der
PatientInnen zu erhöhen. Das Wissen
über Einsatzmöglichkeiten, Nutzen
und Wirksamkeit von Psycho-
pharmaka muss gestützt auf evidenz-
basierte Studien durch geeignete
Informationsmaßnahmen an Ärz-
tInnen und PatientInnen vermittelt
werden.

HANDLUNGSBEREICH 5: 
PSYCHOTHERAPEUTISCHE VERSORGUNG

35.000 Versicherte bezogen im Jahr 2009
Psychotherapie als Sachleistung. Weitere 30.000
Versicherte erhielten einen Kostenzuschuss zu ihrer
Psychotherapie, und 65.000 nahmen Leistungen der
psychotherapeutischen Medizin in Anspruch.

ExpertInnen gehen davon aus, dass bei weitem nicht
all jene Versicherten, die das Gesundheitssystem we-
gen psychischer Diagnosen in Anspruch nehmen, auch
eine Psychotherapie benötigen. Es ist jedoch davon
auszugehen, dass der Bedarf an Psychotherapie höher
ist als von den Krankenversicherungsträgern bisher fi-
nanziert werden konnte. Für jene Versicherte, die eine
Psychotherapie wirklich benötigen, muss ein nieder-
schwelliger Zugang zu einer effizienten und qualitativ
hochwertigen psychotherapeutischen Versorgung si-
chergestellt werden.

Beim Ausbau der psychotherapeutischen Versorgung
soll primär darauf geachtet werden, dass die
Sachleistungsplatzzuteilung entsprechend dem Bedarf
und der Situation des Erkrankten gezielt gesteuert wird.
Die Krankenversicherungsträger werden dazu die
Modelle einer präzisen patientenorientierten Steuerung
weiterentwickeln. Die patientenorientierte Steuerung
hat auf einer objektivierten Diagnose zu beruhen, die
Bewilligungsverfahren der einzelnen Krankenver-
sicherungsträger sollten konvergent sein. In jedem
Modell ist zudem eine zentrale Anlauf- und Informa-
tionsstelle für Psychotherapie vorzusehen. 

Ziel



PSYCHOTHERAPIE ALS SACHLEISTUNG 
AUSBAUEN 

Ziel der Österreichischen Sozial-
versicherung ist es, die Sachleis-
tungsversorgung durch die Kranken-
versicherungsträger kontinuierlich
auszubauen. 

Gezielte Steuerung und Ausbau der Sachleistung sollen
gemeinsam dazu beitragen Wartezeiten zu minimieren.
Insbesondere bei Kindern sollen Wartezeiten möglichst
vermieden werden, um nicht Entwicklungsfenster zu
versäumen.

Die Kosten für einen Ausbau der psychotherapeuti-
schen Versorgung würden allerdings über jenen Betrag
hinausgehen, den der Gesetzgeber für die Finanzierung
der Psychotherapie als Krankenversicherungsleistung
vorgesehen hatte. Die zusätzlichen finanziellen Mittel
durch die Beitragserhöhung zur Finanzierung der neu-
en Leistung sind bereits durch die derzeit kassenfinan-
zierten Psychotherapien ausgeschöpft. 

PSYCHOTHERAPIE 
FINANZIEREN

Die österreichische Sozialversiche-
rung setzt sich daher zum Ziel, mit
der Bundesregierung Gespräche über
zusätzliche finanzielle Mittel zur
Finanzierung der Psychotherapie auf-
zunehmen.

Der Österreichischen Sozialversicherung ist es ein be-
sonderes Anliegen, dass Psychotherapie als Leistung
der Krankenversicherungsträger qualitätsgesichert ist.
Es soll daher eine Analyse über die Diagnosequalität
sowie über Ansätze einer störungsorientierten
Methodenauswahl durchgeführt werden. Dazu sind
Gespräche mit den Interessensvertretungen der
PsychotherapeutInnen und den psychotherapeutischen
Vertragspartnervereinen zu führen. 

QUALITÄT DER PSYCHOTHERAPIE 
SICHERN

Ziel der österreichischen Sozial-
versicherung ist darüber hinaus, dass
die Krankenversicherungsträger eine
Dokumentation der Psychotherapien
zur Qualitätssicherung unter Bei-
behaltung der Verschwiegenheit 
erhalten.

HANDLUNGSBEREICH 6: 
KLINISCH-PSYCHOLOGISCHE BEHANDLUNG

Die Rolle der klinischen Psychologie soll nach aus-
schließlicher Maßgabe der Versorgungsnotwendigkeit
analysiert werden, um evidenzbasierte Entscheidungs-
grundlagen zur Verfügung zu haben.

Ziel

Ziel

Ziel
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HANDLUNGSBEREICH 7: 
KINDER UND JUGENDLICHE

Kinder- und Jugendlichenpsychiatrie ist ein junges me-
dizinisches Sonderfach. Aus diesem Grund sind die
Versorgungsstrukturen in diesem Bereich auch erst im
Aufbau begriffen. Im Besonderen ist es notwendig, ent-
sprechend qualifizierte Fachkräfte rasch in ausreichen-
der Zahl auszubilden (FachärztInnen, PsychologInnen,
PsychotherapeutInnen, Pflegepersonal, Ergo-, Physio-
etc. TherapeutInnen, spezifisch erfahrene Sozial-
arbeiterInnen).

In der Versorgung von psychisch erkrankten Kindern
und Jugendlichen besteht derzeit ein noch nicht ausrei-
chend gedeckter Bedarf im ambulanten Bereich und re-
gional unterschiedlich auch im stationären Bereich.
Ambulanter und stationärer Bereich müssen in der
Kinder- und Jugendlichenpsychiatrie in einem beson-
deren Ausmaß gut vernetzt entwickelt werden.

In der ambulanten Behandlung bekennt sich Österreich
in der Kinder- und Jugendlichenpsychiatrie zum beste-
henden „dualen System“ mit niedergelassenen
FachärztInnen und mit „Integrierten Fachambulatorien“
mit multiprofessionellen Teams. Solche „Integrierten
Fachambulatorien“ sind vor allem für die Versorgung
von Kinder und Jugendlichen mit schweren Erkrankun-
gen und/oder komplexem psychosozialem Betreuungs-
bedarf besonders sinnvoll.

In der Kinder- und Jugendlichenpsychiatrie muss im-
mer die soziale Komponente der Störung  und ein mög-
licher Betreuungsbedarf der gesamten Familie mit 
berücksichtigt werden. Dies weist wiederum auf 
die Notwendigkeit vernetzter/integrierter Betreuungs-
angebote, besonders für komplexe Störungsbilder bzw.
komplexe psychosoziale Situationen hin.

Der genaue Bedarf in der Kinder- und Jugend-
lichenpsychiatrie kann – realistisch – derzeit nicht ge-
nau eingeschätzt werden. 

NIEDERSCHWELLIGE UND 
FLÄCHENDECKENDE GRUNDVERSORGUNG
FÜR KINDER GEWÄHRLEISTEN

Die österreichische Sozialversi-
cherung setzt sich zum Ziel, eine nie-
derschwellige und flächendeckende
Grundversorgung in den Bereichen
Psychiatrie, Psychotherapie und
funktionale Therapien für Kinder und
Jugendliche sicherzustellen und
durch laufende Evaluation die
Bedarfsgerechtigkeit bezogen auf
Ausmaß und Art der Angebote zu
überprüfen.

VERNETZTE VERSORGUNGSMODELLE 
FÜR KINDER INITIIEREN

Ein weiteres Ziel der österreichischen
Sozialversicherung ist es, Gespräche
mit anderen Kostenträgern, insbeson-
dere den Ländern, über vernetzte
Versorgungsmodelle aufzunehmen,
um integrierte Betreuungsangebote
für Kinder und Jugendliche (Psy-
chiatrie, psychotherapeutische und
psychologische Behandlung, Dia-
gnostik, funktionale Therapien,
Sozialarbeit) aufzubauen.

Strategie Psychische Gesundheit
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HANDLUNGSBEREICH 1: FRÜHPENSIONEN UND 
PSYCHIATRISCHE REHABILITATION

Rechtzeitige Hilfe für psychisch Kranke

Psychiatrische Erkrankungen machen mehr als 35%
der Neuzuerkennungen von Berufsunfähigkeits- bzw.
Invaliditätspensionen aus und sind zwischenzeitlich die
häufigste Ursache für die Zuerkennung von Früh-
pensionen. Betroffen sind in gleichem Ausmaß Männer
und Frauen, das Durchschnittsalter bei Antritt dieser
Frühpension betrug 2010 bei Frauen 47,3 Jahre, bei
den Männern 48,7 Jahre. Knapp die Hälfte dieser
Frühpensionszuerkennung liegt in der Altersgruppe der
50- bis 59-Jährigen. 37% der Frauen und 26% der
Männer traten direkt vom Erwerbsleben in die
Frühpension, mehr als 50% der Betroffenen kommen
direkt aus der Arbeitslosigkeit bzw. der Notstandshilfe.

Soll die Rate der Zuerkennungen in die Berufs-
unfähigkeits- bzw. Invaliditätspension aus psychiatri-
schen Krankheiten verringert werden, muss bereits vor-
her und rechtzeitig mit geeigneten Maßnahmen ange-
setzt werden. Wenn der Antrag auf Berufsunfähigkeits-
bzw. Invaliditätspension gestellt wird, ist die Re-
Integration in den Arbeitsprozess ungleich schwieriger. 

RECHTZEITIG HILFE BEI
ARBEITSUNFÄHIGKEIT ANBIETEN

Ziel der Österreichischen Sozial-
versicherung ist es, durch den
Ausbau verstärkter Kooperationen
zwischen Kranken- und Pensions-
versicherung und dem Arbeits-
marktservice rechtzeitige Hilfe-
stellungen für diese Personen anzu-
bieten. „Fit2work“ kann dabei als er-
ster richtungsweisender Ansatz ge-
sehen werden. 

Psychiatrische Rehabilitation für Erwachsene

Mit dem intensiven Ausbau der psychiatrischen
Rehabilitation – sowohl stationär als auch ambulant –
setzt die Österreichische Pensionsversicherung bereits
jetzt verstärkt bei jenen Menschen an, die noch im
Erwerbsleben stehen. Der Grundsatz „Rehabilitation
vor Pension“ ist bereits jetzt rechtlich in der Österreichi-
schen Sozialversicherung verankert: jeder Antrag auf
Zuerkennung einer Berufsunfähigkeits- bzw.
Invaliditätspension gilt gleichzeitig als Antrag auf
Rehabilitation. Sofern die medizinischen Voraus-
setzungen dies erfordern, erhalten Antragsteller mit
psychischen oder psychiatrischen Erkrankungen die
Bewilligung zur Absolvierung einer psychiatrischen
Rehabilitation, die im Unterschied zu anderen
Krankheiten mindestens 42 Tage dauert. Ziel ist, die
Betroffenen – entweder im bisherigen Beruf oder durch
Umschulung in eine andere Tätigkeit – im Berufsleben
zu halten. Die Entwicklung der letzten Jahre bestätigt
die Richtigkeit dieser Maßnahme. Eine wichtige
Voraussetzung zum Verbleib im Berufsleben ist die
Mitwirkung der Betroffenen: Motivation und Com-
pliance stehen dabei im Mittelpunkt. 

STATIONÄRE UND AMBULANTE
REHABILITATIONSANGEBOTE AUFSTOCKEN

Ziel der Österreichischen Sozial-
versicherung ist der weitere Ausbau
der stationären und ambulanten
Rehabilitationsangebote für Men-
schen im Berufsleben mit psychi-
schen und psychiatrischen Erkran-
kungen. 

Ziel

Ziel



HANDLUNGSBEREICH 2: PSYCHIATRISCHE 
KINDER- UND JUGENDREHABILITATION

Beim Aufbau einer psychiatrischen Kinder- und
Jugendlichenrehabilitation auf der Grundlage des
Rehaplans der Österreichischen Sozialversicherung ist
sowohl auf die altersspezifischen Störungsmuster als
auch auf die spezifischen Therapie- und Reha-
Bedürfnisse Rücksicht zu nehmen. Dazu gehört z.B.
die Wahl der Reha-Umgebung und – wenn sinnvoll –
die Möglichkeit der Einbindung des Umfelds.

PILOTPROJEKTE ZUR KINDER- UND
JUGENDREHABILITATION REALISIEREN

Die österreichische Sozialversi-
cherung setzt sich zum Ziel,
Pilotprojekte zur psychiatrischen
Kinder- und Jugendrehabilitation
umzusetzen, die laufend evaluiert
und weiterentwickelt werden.

Ziel
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Strategie Psychische Gesundheit



AUSBLICK

Die genannten 25 Ziele sind langfristige Ziele, für wel-
che die Österreichische Sozialversicherung eine
Priorisierung vornehmen und in den nächsten Jahren
Umsetzungskonzepte vorlegen wird. Die vorliegende
Strategie „Psychische Gesundheit“ wurde von der
Trägerkonferenz, dem höchsten Organ der Österreichi-
schen Sozialversicherung beschlossen. Sie ist damit 
integraler Bestandteil der strategischen Ausrichtung 
aller Sozialversicherungsträger und wird von diesen 
gemeinsam mit dem Hauptverband umgesetzt werden. 

Osterreichische Sozialversicherungen
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